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5. Nachtrag 
 

zur Satzung des Amtes Oeversee 
über die Entschädigung ihrer Ehrenbeamten und ihrer ehrenamtlich Tätigen 

(Entschädigungssatzung) 
 
 

Aufgrund des § 24 a der Amtsordnung für Schleswig-Holstein (AO), der Landesver-
ordnung über Entschädigungen in kommunalen Ehrenämtern (EntschVO), der Entschä-
digungsverordnung freiwillige Feuerwehren (EntschVOfF) und der Richt-linien über die 
Entschädigung von Mitgliedern der freiwilligen Feuerwehren und der Pflichtfeuerwehren 
(EntschRichtl-fF), jeweils in der zurzeit gültigen Fassung, wird nach Beschlussfassung 
des Amtsausschusses vom 26.04.2012 folgender 5. Nachtrag zur Entschädigungssat-
zung des Amtes Oeversee erlassen: 

 
 
 
 

I. 
 

In § 6 “Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr“ werden die Absätze 3 und 4 ersatzlos 
gestrichen.  
 
 
 
 

II. 
 

Diese 5. Nachtragssatzung tritt mit Wirkung vom 01.07.2012 in Kraft. 
 
 
 
 
 
 
 
Tarp, den 27.04.2012 
 
 
 
AMT OEVERSEE 
Der Amtsvorsteher  
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